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Vorwort

Wenn die berufliche Tätigkeit im Alter beendet wird und kein Berufseinkommen mehr zur 
Verfügung steht, soll der bisherige Lebensstandard dennoch erhalten bleiben. Dafür ist 
eine lebenslange, ausreichend hohe Altersrente erforderlich. Altersvorsorge beschäftigt 
sich u. a. mit Verfahren, wie diese Rente finanziert werden kann. Neben einer Altersrente 
sieht die Altersvorsorge eine Rente bei Invalidität während der Berufstätigkeit und an Hin-
terbliebene im Todesfall vor.

Unter öffentlich-rechtlicher Altersvorsorge verstehen wir Rentenversicherungen, die 
staatliche Einrichtungen auf gesetzlicher Grundlage oder Versorgungseinrichtungen des 
öffentlichen Rechts auf gesetzlicher oder tarifrechtlicher Grundlage bereitstellen.

Mit Ausnahme der Beamtenversorgung zahlen die Versicherten oder ihre Arbeitgeber 
Beiträge in ein Versorgungssystem ein. Wenn die Versicherten das Rentenalter erreichen, 
erhalten sie eine lebenslange Altersrente. Die Beiträge werden entweder umgehend zur 
Finanzierung der Altersrenten der gegenwärtigen Rentnergeneration verwendet, oder an-
gespart, um die später auszuzahlenden Altersrenten der Versicherten zu finanzieren.

Die Finanzierungsverfahren der Altersvorsorge unterteilen sich dementsprechend in 
Systeme ohne und mit Vorausfinanzierung der Rentenleistungen, repräsentiert durch das 
Umlageverfahren und das Kapitaldeckungsverfahren.

Im Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung werden die Rentenausgaben 
eines Jahres durch die Beitragseinnahmen desselben Jahres und den Bundeszuschuss ge-
deckt (vgl. Kap. 3). Die Beitragseinnahmen sind an die Löhne und Gehälter der Arbeitneh-
mer gekoppelt. Vermögen wird ausschließlich zum Ausgleich von Schwankungen der Bei-
träge und Renten aufgebaut. Die laufenden Rentenauszahlungen und die von den 
Versicherten erworbenen Rentenanwartschaften sind nicht durch Vermögen besichert. Der 
Kapitaldeckungsgrad des Umlageverfahrens beträgt deshalb null Prozent. Das Umlage-
verfahren bietet einen hohen Inflationsschutz und kann kurzfristig auf Veränderungen 
reagieren.

Beim Kapitaldeckungsverfahren als Anwartschaftsdeckungsverfahren werden die zu-
künftigen Versorgungsleistungen in einem planmäßigen, langfristigen Ansparprozess vo-
rausfinanziert (vgl. Kap. 4). Laufende Renten und zugesagte Rentenanwartschaften sind 
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vollständig durch Vermögen besichert. Der Kapitaldeckungsgrad des Kapitaldeckungsver-
fahrens beträgt deshalb 100 Prozent. Die Rentenanwartschaften sind höher, dynamische 
Anpassungen geringer als im Umlageverfahren. Die kurzfristige Reaktionsfähigkeit des 
Kapitaldeckungsverfahren auf Veränderungen ist begrenzt, da mit einer Änderung die Er-
höhung des zugehörigen Kapitalstocks finanziert werden muss. Im privatrechtlichen Be-
reich wenden Lebensversicherungen und Pensionskassen das Kapitaldeckungsverfah-
ren an.

Das Umlageverfahren wird durch demografische Entwicklungen, das Kapitaldeckungs-
verfahren durch die Entwicklung auf den Kapitalmärkten beeinflusst.

Wegen der niedrigen Geburtenrate seit Anfang der 1970er-Jahre nimmt der Neuzugang 
der gesetzlichen Rentenversicherung langfristig ab. Außerdem belastet der „Rentnerberg“ 
der geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre das Umlageverfahren, wenn 
diese Versicherten ab Anfang der 2020er-Jahre in Rente gehen. Die Anzahl der Rentner 
wächst auch durch den kontinuierlichen Anstieg der Lebenserwartung. Die durchschnittli-
che Rentenbezugszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung hat sich von 1957 bis 2017 
von neun auf 20 Jahre mehr als verdoppelt. Im Jahr 2000 kamen auf einen Rentner noch 
vier Beitragszahler, im Jahr 2040 finanzieren zwei Beitragszahler einen Rentner. Ohne 
politische Maßnahmen wird das Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung, das 
der durchschnittlichen Rente zu Beginn der Regelaltersgrenze in Relation zum letzten 
durchschnittlichen Einkommen vor Renteneintritt entspricht, stetig abnehmen.

Beim Kapitaldeckungsverfahren werden die erwarteten zukünftigen Renten auf der 
Passivseite der versicherungstechnischen Bilanz und der Bilanz nach dem Handelsgesetz-
buch mit dem so genannten Rechnungszins abgezinst. Die entsprechenden versicherungs-
technischen Rückstellungen müssen durch langfristige Kapitalanlagen bedeckt werden, 
die einen laufenden Ertrag mindestens in Höhe des Rechnungszinses erzielen und ausrei-
chend sicher sind. Diese Anforderung kann wegen des niedrigen Marktzinses für Anleihen 
bester Bonität kaum noch erfüllt werden. Der derzeit verwendete Rechnungszins ist zu 
hoch, das heißt nicht mehr ausreichend vorsichtig genug. Die Herabsetzung des Rech-
nungszinses der versicherungstechnischen Rückstellungen erfordert jedoch hohe Nachfi-
nanzierungen, für die keine ausreichenden Überschüsse vorhanden sind. Die Dynamisie-
rung von laufenden Renten und Altanwartschaften wurde stark zurückgefahren oder ganz 
eingestellt und die Verrentung zukünftig eingehender Beiträge vermindert. Diese Maß-
nahmen bringen im Kapitaldeckungsverfahren kurzfristig nur eine geringe finanzielle 
Entlastung.

Zwischen Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren gibt es sogenannte Mischfinanzie-
rungs- oder Teilkapitaldeckungsverfahren mit Aufbau von Vermögen und einem Kapital-
deckungsgrad kleiner als 100 Prozent.

In seinem Buch „Mathematische Methoden der Sozialen Sicherheit“ hat Peter Thullen 
1977 Teilkapitaldeckungsverfahren in staatlichen Rentenversicherungen beschrieben. 
Dazu gehören das Zeitabschnittsdeckungsverfahren und die allgemeine Durchschnittsprä-
mie, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der sozialen Rentenversicherung 
Deutschlands als Finanzierungsverfahren eingesetzt wurde.
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In diesem Buch stellen wir die drei Mischfinanzierungsverfahren vor, die von Versor-
gungswerken der öffentlich-rechtlichen Altersvorsorge verwendet werden:

• das Zeitabschnittsdeckungsverfahren der Beamtenversorgung (Kap. 5)
• die ewige Umlage der Zusatzversorgung (Kap. 6) und
• das offene Deckungsplanverfahren der berufsständischen Versorgung (Kap. 7).

Das Zeitabschnittsdeckungsverfahren wird von Versorgungskassen und Versorgungsver-
bänden der Beamtenversorgung genutzt. Für einen Zeitabschnitt von mehreren Jahren 
wird ein konstanter Umlagesatz festgelegt. Vermögen wird zur Bedeckung einer Schwan-
kungsreserve bis zum Zwei- bis Dreifachen der jährlichen Versorgungsleistungen aufge-
baut. Als Mitglied einer Versorgungskasse oder eines Versorgungsverbands kann der öf-
fentliche Arbeitgeber seine zukünftigen Versorgungsausgaben mit einem über den 
Zeitabschnitt konstanten Umlagesatz besser planen. Mit dem Aufbau von Vermögen kön-
nen der Versorgungsberg in den Jahren um 2030 „untertunnelt“ und der Anstieg des Um-
lagesatzes vor Erreichen des Versorgungsberggipfels begrenzt werden.

Die ewige Umlage wird von Zusatzversorgungskassen eingesetzt, die den „Tarifvertrag 
über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes“ im Auf-
trag öffentlicher Arbeitgeber vollziehen. In der ewigen Umlage wird der Umlagezeitraum 
des Zeitabschnittsdeckungsverfahrens „unendlich lang“, auf bspw. 100 Jahre, ausgedehnt. 
Alle demografischen und biometrischen Entwicklungen, die heute schon abzusehen sind, 
werden erfasst. Entwicklungen wie Rentnerberge werden durch Vermögensaufbau berück-
sichtigt. Der unbefristet konstante Umlagesatz ermöglicht den Arbeitgebern eine langfris-
tige Planung ihrer finanziellen Belastung aus dem Tarifvertrag.

Das offene Deckungsplanverfahren ist ein Teilkapitaldeckungsverfahren, das berufs-
ständische Versorgungswerke für die Versorgung der Angehörigen der Freien Berufe an-
wenden. Die erwarteten zukünftigen Renten werden sowohl durch Vermögen und als auch 
durch die erwarteten zukünftigen Beiträge finanziert. Es werden die Vergangenheit und die 
gesamte Zukunft des Versorgungssystems erfasst und Belastungen und Entlastungen auf 
alle Generationen verteilt.

Das offene Deckungsplanverfahren macht es möglich, eine finanzielle alte Last durch 
zukünftige Beiträge zu finanzieren. So übernahm die 1923 gegründete Bayerische Ärzte-
versorgung die Versorgung für kriegsinvalide Ärzte und Witwen ihrer Mitglieder und glich 
nach dem 2. Weltkrieg den durch die Währungsreform eingetretenen Wertverlust der Ver-
sorgungsansprüche vollständig aus.

Als Vorteile des offenen Deckungsplanverfahrens sind seine hohe Flexibilität und kurz-
fristige Reaktionsfähigkeit hervorzuheben. Es kann geringe Kapitalanlageüberschüsse 
durch Überschüsse aus der Umlagekomponente kompensieren und ist deshalb dynamisie-
rungsfähig mit hohem Inflationsschutz. Demografische Risiken werden durch Vermö-
gensaufbau abgefedert.

Die Riester-Rente wurde im Jahr 2002 als staatlich gefördertes, kapitalgedecktes Ver-
sorgungssystem eingeführt. Die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung und 
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die kapitalgedeckte Riester-Rente bilden zusammen eine staatliche bzw. staatliche geför-
derte Teilkapitaldeckung mit geringer Vermögensbildung.

Die derzeitige kapitalgedeckte Riester-Rente kann die zunehmende Versorgungslücke 
der gesetzlichen Rentenversicherung nicht schließen, da ihre Leistungen zu gering ausfal-
len. Ursächlich hierfür sind die gesetzlich vorgeschriebenen Beitrags- und Rentengaran-
tien, die nur durch sichere Kapitalanlagen realisierbar sind. Bei anhaltend niedrigem Zins 
für Anleihen bester Bonität erzielen sichere Anlagen jedoch nahezu keine Zinserträge.

Der Verbreitungsgrad der Riester-Rente bei den Arbeitnehmern liegt unter 50 Prozent, 
da die Entscheidung für ein Riester-Produkt freiwillig ist und die Zulagen bzw. der Son-
derausgabenabzug allein keinen Anreiz bieten, ein Riester-Produkt abzuschließen.

Die Autoren haben die „Wachstums-Rente“, einen Vorschlag zur Reform der Riester- 
Rente, erstellt und ihn 2019 der Rentenkommission der Bundesregierung und 2020 beim 
Bundesministerium für Finanzen eingereicht (Kap. 9). Mit der Wachstums-Rente verbin-
den wir das Ziel, die Leistungen auf 200 Prozent bis 300 Prozent der derzeitigen Riester- 
Rente zu steigern und den Verbreitungsgrad der Zusatzrente bei Arbeitnehmern auf über 
90 Prozent zu erhöhen.

Die Wachstums-Rente sieht vor, dass die Sparer selbst bestimmen, welche Beitrags- 
und Rentengarantien sie einschließen wollen. Die Beitragsgarantie und die Anforde-
rung einer gleichbleibenden oder steigenden monatlichen Rente des Altersvorsorge- 
Zertifizierungsgesetzes werden aufgehoben. Die Privatwirtschaft bietet ein 
fondsbasiertes Standardprodukt mit und ohne Garantien und hohem Aktienanteil an. 
Die staatliche Förderung wird auf das Standardprodukt beschränkt. Mit einer Opt-out-Re-
gelung wird jeder Arbeitnehmer über seinen Arbeitgeber in die Wachstums-Rente einbe-
zogen, er sei denn, er widerspricht. Der Arbeitgeber wird verpflichtet, seinen Arbeitneh-
mern die Wachstums- Rente über Gruppenverträge mit niedrigen Vertriebskosten zur 
Verfügung zu stellen. Das Standardprodukt kann kostengünstig gestaltet werden, wenn das 
aufwendige Zulageverfahren bei Arbeitnehmern durch einen einfache Regelung ersetzt 
wird, bei der ein Zwölftel der jährlichen Zulagen über die Lohn- und Gehaltsabrechnung 
monatlich ausgezahlt und mit der Lohnsteuer verrechnet wird.

Unser Dank gilt dem Verlag Springer Gabler und seinem Team. Wir danken auch 
Thomas Lindemeir, der uns bei der Erstellung der Grafiken unterstützt hat.

München, Deutschland Reinhard Dehlinger  
  Helmut Baader  
 
Oktober 2021
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1Finanzierung der öffentlich-rechtlichen 
Altersvorsorge

1.1  Altersvorsorge

Wenn eine Person das Rentenalter erreicht, steht ihr kein Einkommen aus beruflicher 
Tätigkeit mehr zur Verfügung, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Deshalb muss sie 
während ihrer aktiven Berufszeit Vorsorge treffen, um im Alter eine lebenslange monat-
liche Rente zu beziehen, die den bisherigen Lebensstandard absichert.

Wesentliches Merkmal der Altersvorsorge ist, dass die Renten lebenslang gezahlt wer-
den. Der Versorgungsträger, der die Renten zahlt, trägt das Risiko, dass die Versicherten 
durchschnittlich länger leben, als nach den vom Versorgungsträger in der Kalkulation ver-
wendeten Sterbetafeln zu erwarten ist. Das Risiko der sogenannten Langlebigkeit erhöht 
sich von Jahr zu Jahr, da die Lebenserwartung in der Bevölkerung wie in den letzten Jahr-
zehnten stetig steigt. Ob und wann dieser Trend zum Stillstand kommt oder gar rückläufig 
wird, ist ungewiss.

Altersvorsorge sieht üblicherweise neben einer Altersrente bzw. Pension weitere Leis-
tungen vor: im Todesfall eine Hinterbliebenenrente an Witwen/Witwer und Waisen und 
eine lebenslange Invalidenrente bei Erwerbsminderung bzw. Berufs- oder Dienstunfähig-
keit des/der Versicherten.

1.2  Öffentlich-rechtliche Altersvorsorge

Unter öffentlich-rechtlicher Altersvorsorge verstehen wir Altersvorsorge, die staatliche 
Einrichtungen auf gesetzlicher Grundlage oder Versorgungseinrichtungen des öffentlichen 
Rechts auf gesetzlicher oder tarifrechtlicher Grundlage bereitstellen.
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